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Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung befaßt sich mit dem Rechtsverhältnis zwi-
schen dem Emissionen verursachenden Hoheitsträger und Bürgern, die durch 
störende Immissionen betroffen sind. Das Nachbarschaftsverhältnis der Be-
treiber hoheitlicher Anlagen und sonstigen hoheitlichen Emissionsverursacher 
zu ihrer Nachbarschaft wird von dem öffentlich-rechtlichen Immissionsab-
wehranspruch beherrscht. 

Dieser Anspruch ist der Rechtsprechung zwar schon seit langem bekannt; 
in den letzten Jahren gewann er jedoch erheblich an Aktualität. Dies beruht 
zum einen auf den in vielen Bereichen immer noch anwachsenden Umweltbe-
lastungen, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist. Als Beispiel sei nur das rapi-
de steigende Verkehrsvolumen genannt, das insbesondere für die Anwohner 
älterer, ohne Schutzvorkehrungen errichteter Straßen eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung darstellt. Als Erklärung für die gewachsene Bedeutung des 
öffentlich-rechtlichen Immissionsabwehranspruchs reicht dieser objektive 
Grund allein jedoch nicht aus. Vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß 
der Bürger heute immer sensibler auf umweltbedingte Belästigungen, Gefah-
ren und Risiken reagiert. Die Betroffenen sind nicht mehr bereit, schädliche 
Umwelteinwirkungen schicksalhaft hinzunehmen, sondern setzen sich zu-
nehmend gegen als unzumutbar empfundene Belastungen zur Wehr. Diese 
Entwicklung spiegelt sich in einer Flut veröffentlichter Gerichtsentscheidun-
gen auch und gerade zu durchaus herkömmlichen und weithin als üblich und 
sozialadäquat empfundenen Störungen. Als Kulminationspunkt der beschrie-
benen Veränderungen kann die Tegelsbarg-Entscheidung des BVerwG aus 
dem Jahre 1989 gelten'. Das Gericht hielt die von einer hoheitlich betriebenen 
öffentlichen Sportanlage verursachten Lärmeinwirkungen für unzumutbar und 
erhebliche Betriebszeiteinschränkungen im Interesse der Nachbarschaft für 
geboten. Diese Entscheidung fachte die mit der Glockengeläut- und der Feu-
erwehrsirenen-Entscheidung2 begonnene Diskussion um Inhalt und Reichwei-
te des öffentlich-rechtlichen Immissionsabwehranspruchs gegen hoheitliche 
Immissionen weiter an und veranlaßte die Bundesregierung zum Handeln. In 
bezugauf Sportanlagen brachte die 18. BimSch V vom 18.7.1993 eine teilweise 
Lösung der Probleme. 

Urt. v. 19.1.1989-7 C 77.87, E 81, 197ff 
2 BVern-G, Urt. v. 7.10.1983- 7 C 44.81, E 68, 62ff (Glockengeläut); Urt. v. 

29.4.1988- 7 C 33.87, E 79, 254 ff (Feuerwehrsirene). 
3 BGBI I, S. 1588 ff 

2* 
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Der öffentlich-rechtliche Immissionsabwehranspruch entbehrt einer positiv-
rechtlichen Regelung. Wissenschaft und Praxis ringen um seine Konturierung, 
lassen dabei bislang jedoch eine einheitliche Linie vermissen. Der Grund fur 
dieses Defizit liegt darin, daß der Immissionsabwehranspruch in einem Span-
nungsfeld ganz unterschiedlicher Rechtsmaterien steht. Zum einen wird seit 
jeher versucht, das öffentlich-rechtliche Nachbarschaftsverhältnis möglichst 
weitgehend an die Bestimmungen des privaten Nachbarrechts, also vor allem 
die §§ 1004, 906 BGB, anzulehnen4. Dafiir spricht u. a. der Gedanke, die Be-
troffenen unabhängig von der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtliehen 
Rechtsnatur der Immissionen gleich zu behandeln. Neben dem privaten Nach-
barrecht hat sich jedoch nach dem zweiten Weltkrieg das öffentliche Nachbar-
recht herausgebildet, das heute die Praxis in weiten Bereichen dominiert. Da 
Immissionen sehr häufig von baulichen Anlagen verursacht werden, lag eine 
Parallelisierung von öffentlich-rechtlichem Immissionsabwehranspruch und 
baurechtlicher Nachbarklage nahe und wurde von einigen Gerichten auch an-
gestrebt5_ Aber auch unabhängig von diesem dogmatischen Ausgangspunkt 
stellt sich die Frage, wie sich das Vorliegen einer Baugenehmigung auf den 
gegen das Vorhaben gerichteten Abwehranspruch des Nachbarn auswirkt. Ein 
drittes Gravitationsfeld geht schließlich von dem Institut des öffentlich-
rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruchs aus, der ebenfalls dem Schutz des 
Bürgers vor rechtswidrigen Eingriffen von seiten der Verwaltung dient und 
damit in unmittelbarer Nähe des Immissionsabwehranspruchs angesiedelt ist. 

In der gegenwärtigen Diskussion des Immissionsabwehranspruchs finden 
sich Elemente aus jedem der drei genannten Institute, die untereinander auf 
verschiedene Weise miteinander verknüpft werden. Tatsächlich steht nicht in 
Zweifel, daß der Immissionsabwehranspruch nicht ausschließlich aus der zi-
vilrechtlichen actio negatoria, der öffentlich-rechtlichen Baunachbarklage oder 
dem Folgenbeseitigungsanspruch hergeleitet werden kann, sondern eine ei-
genständige Würdigung verdient. Dabei muß jedoch die eklektische Mischung 
heterogener Gesichtspunkte vermieden werden, an der die Diskussion um den 
Immissionsabwehranspruch heute leidet. In dieser Arbeit wird versucht, dem 
Anspruch zu einer in sich konsistenten Dogmatik zu verhelfen und das vor-
handene Sammelsurium an Tatbestandserfordernissen und -begrenzungen sy-
stematisch zu ordnen. 

Obwohl die Existenz des Abwehranspruchs gegen hoheitliche Immissionen 
allgemein anerkannt ist, besteht erhebliche Unklarheit über seine dogmatische 
Herleitung, seine Tatbestandsvoraussetzungen und seine Rechtsfolgen. Zwar 
wird allgemein das Vorliegen einer hoheitlichen Maßnahme sowie deren 
Rechtswidrigkeit verlangt, wie diese Begriffe im einzelnen auszufiillen sind, 

4 BVerwG, Urt. v. 2.11.1973- IV C 36/72, NJW 1974, 817ff ; OVG Liineburg, 
Beschl. v. 8. 7.1977 - VII OVG B 75176, E 33, 409 ff 

5 Vgl. etwa VGH Kassel, Urt. v. 3.2.1981- II OE 50/79, NJW 1981, 2315 ff 



EinleitWlg 21 

ist jedoch Gegenstand heftigen Streits. In diesem Zusammenhang wird es vor 
allem darum gehen, Kriterien für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit der 
Immissionen herauszuarbeiten und in einen Zusammenhang zu bringen. Wei-
tere wichtige Problempunkte sind das jeweilige Verhältnis des Immissionsab-
wehranspruchs zum privaten Nachbarrecht, zum öffentlichen Baurecht und 
zum öffentlichen Fachplanungs- und Anlagenzulassungsrecht 

Ähnlich wie hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen herrscht in bezug 
auf die Rechtsfolgen des Abwehranspruchs im Grundsatz Einigkeit. Der 
Nachbar kann nach einhelliger Auffassung die Beschränkung der Immissions-
belastung auf das zulässige Maß, nicht aber die Vornahme bestimmter 
Schutzmaßnahmen verlangen. Jenseits dieser abstrakten Formel beginnen je-
doch die Streitigkeiten. Klärungsbedürftig ist vor allem, ob sich die sog. 
Schrankentrias des Folgenbeseitigungsanspruchs, der tatsächliche Möglich-
keit, rechtliche Zulässigkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit der Störungsbe-
seitigung voraussetzt, auf den Immissionsabwehranspruch übertragen läßt. 
Noch gänzlich offen ist schließlich, ob und ggfs. wie sich die Mitverantwor-
tung des Geschädigten auf die Voraussetzungen und den Umfang des Immis-
sionsabwehranspruch auswirkt. 




